
2. Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften (§ 323 BGB) vom Kauf-
vertrag zurücktreten. Hat der Verkäufer darüber hinaus 
Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung und nimmt 
er den Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und 
Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer den gewöhn-
lichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt 
der Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der 
nur unverzüglich nach Rücknahme des Kaufgegenstandes 
geäußert werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, z.B. 
der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), den ge-
wöhnlichen Verkaufswert ermitteln. Der Käufer trägt die 
erforderlichen Kosten der Rücknahme und Verwertung 
des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen 
ohne Nachweis 5% des gewöhnlichen Verkaufswertes. 
Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Ver-
käufer höhere Kosten nachweist oder der Käufer nach-
weist, dass niedrigere oder überhaupt keine Kosten ent-
standen sind. 3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, 
darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfü-
gen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen.

VI. Haftung für Sachmängel 

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren 
in einem Jahr ab Auslieferung des Kaufgegenstandes an 
den Kunden. Ansprüche wegen Sachmängeln bestehen 
nicht, soweit der Mangel oder Schaden auf natürlichen 
Verschleiß zurückzuführen ist oder dadurch entstanden 
ist, dass der Käufer einen Mangel nicht unverzüglich nach 
Entdeckung angezeigt hat oder der Kaufgegenstand un-
sachgemäß behandelt oder überbeansprucht worden ist, 
z.B. bei motorsportlichen Wettbewerben. Ist der Käufer 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öf-
fentlichrechtliches Sondervermögen oder ein Unterneh-
mer, der bei Abschluss des Vertrags in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt, erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher 
Sachmängelansprüche. 2. Die Verjährungsverkürzung in 
Ziffer 1 Satz 1 sowie der Ausschluss der Sachmängelhaf-
tung in Ziffer 1 Satz 3 gelten nicht für Schäden, die auf 
einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung 
von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Ver-
tre-ters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 3. Hat 
der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig 
verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt:

Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswe-
sentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Kaufvertrag 
dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade 
auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regel-
mäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist 
auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen 
Schaden begrenzt. Ausgeschlossen ist die persönliche 
Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen 
und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen 
durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Für die vorgenannte Haftungsbegrenzung und den vorge-
nannten Haftungsausschluss gilt Ziffer 2 dieses 
Abschnitts entsprechend.

4. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers 
bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arg-
listigem Verschweigen eines Mangels, aus der Über-
nahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisi-
kos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
5.Soll eine Mängelbeseitigung durch-
geführt werden, gilt folgendes:
a) Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Käufer beim 
Verkäufer geltend zu machen. Bei mündlichen Anzeigen 
von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Bestä-
tigung über den Eingang der Anzeige auszuhändigen.
b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sach-
mangels betriebsunfähig, kann sich der Käu-
fer mit vorheriger Zustimmung des Verkäu-
fers an einen anderen Kfz-Meisterbetrieb wenden.
c) Für die im Rahmen einer Mängelbeseitigung ein-
gebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der 
Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmän-
gelansprüche auf Grund des Kaufvertrages geltend ma-
chen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

VII. Haftung für sonstige Schäden 

1. Sonstige Ansprüche des Kunden, die nicht in Ab-
schnitt Vl. „Haftung für Sachmängel“ geregelt sind, 
verjähren in der regelmäßigen Verjährungsfrist. 2. Die 
Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt III „Lie-
ferung und Lieferverzug“ abschließend geregelt. Für 
sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Ver-
käufer gelten die Regelungen in Abschnitt VI. „Haf-
tung für Sachmängel“, Ziffer 3 und 4 entsprechend.

VIII. Gerichtsstand 

1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche 
aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten einschließ-
lich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher 
Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. 2. Der gleiche Ge-
richtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem In-
land verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
haltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers ge-
gen-über dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.

IX. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungs-
gesetz (VSBG) 

Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des 
VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.


